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singen/BRD in der Schweiz, 
Bar-le-Duc; Belgien in den Nie
derlanden u. a.). Das Bestehen 
einer E. erfordert juristische 
Regelungen in Form völkerrecht
licher Vereinbarungen zwischen 
den betreffenden Staaten, vor 
allem hinsichtlich des Zugangs, 
da aus der umschlossenen geo
graphischen Lage einer E. nicht 
automatisch ein Recht auf Durch
gang von und zu der E, durch 
das sie umschließende Gebiet er
wächst. Der gesamte Personen-, 
Güter- und Nachrichtenverkehr 
von und nach der E. unterliegt 
vielmehr grundsätzlich der sou
veränen Entscheidung und Kon
trolle durch den (die) umgeben
den Staat (en). Die Lösung des 
Problems der E. kann z. B. auch 
durch Gebietsaustausch erfolgen, 
wie es in der „Vereinbarung der 
Regierung der DDR und dem 
Senat (von Westberlin) über die 
Regelung der Frage von En
klaven durch Gebietsaustausch" 
der Fall ist (—► Vierseitiges Ab
kommen über Westberlin). Der 
vom fremden Staatsgebiet um
schlossene Teil des eigenen Ter
ritoriums eines Staates ist für 
diesen eine Exklave. Umschließt 
das eigene Staatsgebiet Gebiets
teile eines anderen Staates, so 
handelt es sich um E.

Enteignung (Expropriation): For
derung der revolutionären, mar
xistisch-leninistischen Arbeiter
parteien, die die Überführung 
von kapitalistischem Privateigen
tum an Produktionsmitteln in die 
Hände der Werktätigen bzw. im 
Prozeß der sozialistischen Revo
lution in das Eigentum des so
zialistischen Staates beinhaltet. 
Die E. in der sozialistischen Re
volution ist objektiv not
wendig, um die Produktions
verhältnisse mit dem sich 
historisch entwickelnden ge
sellschaftlichen Charakter der

Enteignung der Betriebe

Produktivkräfte in Übereinstim
mung zu bringen, die Ausbeuter
klassen ökonomisch zu entmach
ten sowie die politische Macht 
der Arbeiterklasse durch die 
Schaffung einer eigenen ökono
mischen Grundlage zu festigen. 
In der DDR wurde dieser Prozeß 
mit dem —Aufruf des Zentral
komitees der KPD vom 11. Juni 
1945, dem —Potsdamer Abkom
men und dem Volksentscheid 
in Sachsen 1946 eingeleitet, wo
bei zuerst die am zweiten Welt
krieg schuldigen Monopole, 
Großgrundbesitzer, Nazi- und 
Kriegsverbrecher enteignet wur
den. Die E. ist im Interesse des 
sozialistischen Aufbaus notwen
dig, sie erfolgt auf gesetzlicher 
Grundlage durch den Staat mit 
oder ohne Entschädigung. —»- 
gesellschaftliches Eigentum

Enteignung der Betriebe der 
Kriegsverbrecher und Naziaktivi
sten: nach der Zerschlagung des 
Faschismus in der sowjetischen 
Besatzungszone im Ergebnis 
eines Volksentscheids durchge
führte Maßnahme zur Entmach
tung der imperialistischen Hin
termänner der Nazipartei; ent
scheidende Aufgabe im Kampf 
der Arbeiterklasse und der mit 
ihr verbündeten Werktätigen für 
die antifaschistisch-demokra
tische Ordnung. Im —>■ Aufruf 
des Zentralkomitees der KPD 
vom 11. Juni 1945 wurden die 
imperialistischen Hintermänner 
der Nazipartei als die Hauptver
antwortlichen für die Politik der 
Kriege, Aggressionen und natio
nalen Katastrophen entlarvt und 
ihre völlige Entmachtung ge
fordert. Im —*- Potsdamer Ab
kommen hatten die Hauptmächte» 
der Antihitlerkoalition den Er
fahrungen und Forderungen der 
Völker Ausdruck gegeben, als 
sie die deutschen Monopole als 
die wirtschaftliche Grundlage des
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